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interessierten Amtsstellen eine Wegleitung iiber die Parzellarzusammen-
legung der Privatwaldungen herausgegeben.

Diese Wegleitung gibt Aufschlul} iiber den Begriff, das Ziel und die
Arten der Zusammenlegung; ferner ist darin das Verfahren iiber die
Durchfithrung solcher Unternehmungen detailliert angegeben.

Da die Waldzusammenlegung in gemeinsamer Arbeit mit dem Forst-
personal weitgehend in das Tatigkeitsgebiet der Grundbuchgeometer
fallt, ist es notwendig, daB sich diese mit den betreffenden Vorschriften
.vertraut machen, ‘

Schlufifolgerungen

1. In den vergangenen Jahren wurde der Beweis geleistet, daB es bei
gutem Willen der beteiligten Grundeigentiimer und der ausfithrenden
Organe moglich ist, die zerstiickelten Privatwaldgrundstiicke zu
einem oder einigen wenigen zusammenzulegen. Die sich daraus er-
gebenden Vorteile liegen im Interesse der Forstwirtschaft und der
Grundbuchvermessung. Diese Unternehmungen verdienen daher in-
tensive Férderung. '

2. Die Erganzung des eidg. Forstgesetzes ermoglicht nunmehr die Durch-
fiihrung der Waldzusammenlegungen in rechtlicher, wie in finanzieller
Hinsicht.

3. Aufgabe der zustidndigen eidgendssischen, hauptsichlich aber der
kantonalen Behérden ist es, diese gesetzlichen Bestimmungen in die
Tat umzusetzen.

4. Zur Erreichung des Zieles ist eine enge Zusammenarbeit der Grund-
_eigentiimer, Behﬁrden, Amtsstellen und der Fachleute unerlafllich.

Das Ziel liegt klar vor uns. Es handelt sich bei der Zusammenlegung
der Privatwaldungen um eine notwendige, schwierige, aber gleichwohl
dankbare Aufgabe, die in niitzlicher Frist anldBlich der Grundbuchver-
messung durchgefithrt werden mufl. Es ist Pflicht der Grundbuchgeo-
meter, kriftig mitzuhelfen, diese schone Aufgabe zwecks Vermehrung der
Produktion unseres Landes zu l6sen.

Die 25. Konferenz der eidgendssischen und kantonalen
Vermessungsaufsichtsheamten

Normalerweise ist es nicht Brauch, iiber die Konferenz der eid-
gendssischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten im Fach-
organ Bericht zu erstatten. Es liegt in der.Art der Aufgabe dieser Beam-
ten, daB sie mit ihrer Tatigkeit nicht an die Offentlichkeit gelangen.
Jahraus, jahrein wachen sie jedoch iiber den im ganzen Lande in Aus-
fiilhrung begriffenen Grundbuchvermessungen und sorgen fiir deren
dauernde Nachfithrung und damit fiir den Unterhalt dieses groen Wer-
kes: Alljahrlich treffen sich die Aufsichtsbeamten zu einem gemeinsamen
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Gedankenaustausch in irgend einem Kanton der Schweiz. Diese Tagungen
dienen in erster Linie der Weiterausbildung und der Belehrung und
bieten willkommene Gelegenheit, speziell fiir die Organe des Bundes, mit
denen der Kantone gemeinsame, die Grundbuchvermessung betreffende
Fragen, zu behandeln. '

‘Wenn nun die letzte Konferenz speziell erwdahnt wird, so soll keines-
wegs mit der Tradition gebrochen werden. Es soll lediglich die besondere
Bedeutung dieser Konferenz hervorgehoben werden. Dasletzte Mal tagten
die Vermessungsaufsichtsbeamten im Kriegsjahr 1942 in Basel. In An-
betracht der besonderen Verhiltnisse fand dann keine Zusammenkunft
mehr statt, bis im Jahre 1945, dem Jahr der Waffenruhe in Europa, die
Einladung zur 25. Konferenz auf den 19. und 20. Oktober nach Solothurn
erfolgte.

Jedem der Teilnehmer war die Bedeutung dieses Jubiliums bewuft,
hat doch in diesem Vierteljahrhundert das Vermessungswesen eine grole
Weiterentwicklung durchgemacht. Zahireiche unserer Vermessungsauf-
sichtsbeamten haben den grofiten Teil dieser Entwicklung miterlebt
und mit daran gearbeitet. Es liegt ebenfalls in der Natur der Sache, da3
einige der alten Garde nicht mehr an der Konferenz anwesend waren, daf3
jedoch verschiedene Junge das erstemal daran teilnahmen.

Wie iiblich, war auch die Konferenz des silbernen Jubildums in erster
Linie ernster Arbeit gewidmet.

Der Konferenzprisident, Herr Kantonsgeometer A. Ziind, Luzern,
erdfinete die Sitzung am 19. Oktober im Gemeinderatssaal in Solothurn.
Nach der Erledigung der statutarischen Geschifte orientierte der Eidg.
Vermessungsdirektor, Herr. Dr. h. c. Baltensperger, in sehr interessanten
Kurzreferaten iiber:

1. Verordnung des Bundesrates iiber die Vermiessungen in den.
Festungsgebieten, vom 28. August 1945.

2. Foérderung der Zusammenlegung von Privatwaldungen.

3. Erlauterungen zu den Art. 1-9 der Anleitung fiir die Erstellung
des Ubersichtsplanes bei Grundbuchvermessungen und zugehori-
gen Zeichnungsvorlagen.

4. Entwurf fiir neue Welsungen betreffend die Verwendung des
Personals bei Grundbuchvermessungen.

5. Stand der Frage betrefifend die vom Eidg. Justiz- und Polizei-
departement festzusetzenden Grundsitze iiber die Erhebung und
Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen.

6. Revision des allgemeinen Planes iiber die Durchfithrung der
Grundbuchvermessungen der Schweiz vom 13. November 1923.

Es war duBerst wertvoll, iiber diese wichtigen, die Grundbuch-
vermessung betreffenden Fragen, von berufener Seite ndheren Aufschlu
zu erhalten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Bad Attisholz und einer
BegriiBung durch den Direktor der Zellulosefabrik Attisholz A. G., Herrn
~ Dr. h. c. Sieber, fand eine Besichtigung dieses Fabrikunternehmens statt.
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Unter kundiger Fihrung erhielten wir Einblick in den in der Schweiz
einzig dastehenden Betrieb. Fiir unser Land war es wihrend der ver-
flossenen Kriegs- und Mangeljahre von ganz besonderer Bedeutung, was
hier schon in der Vorkriegszeit private Initiative und Forschergeist ge-
leistet haben.

Bilder von der 25. Konierenz der eidgendssischen und kantonalen
Vermessungsauisichtsheamten S

(Aufnahmen H. Braschler, St. Gallen)

Vermessungsdirektor Oberstbrigadier K. Schneider
Dr. h. c. Baltensperger Direktor der Eidg. Landestopographie

Der alteste Konferenzteilnehmer,
a. Kantonsrat O. Braschler, mit dem Prisidenten
Kantonsgeometer A. Ziund.



Von links nach rechts: Verifikator Sturzenegger, L T; a. Sektionschef J. Ganz,
L-+T; Ing. Tank, L-+T, und Ing. H. Hirry, 1. Adjunkt des Vermessungsdirektors.

(Aufnahmen von Dipl.-Ing. H. Harry)

Die Konferenzteilnehmer withrend der Referate.
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Einige Teilnehmer auf der Terrasse des Weillensteins



Am Abend vereinigten sich die Konferenzteilnehmer zu einem ge-
meinsamen Nachtessen, an dem auch die Behérden von Kanton und
Stadt Solothurn vertreten waren. Herr Vermessungsdirektor Dr. Bal-
tensperger verlas ein von Herrn Bundespriasident von Steiger an die
Konferenz gerichtetes Gliickwunschtelegramm. Der solothurnische Ju-
stizdirektor, Herr Regierungsrat Dr. M. Obrecht, sprach iiber Vermessun-
gen und Giiterzusammenlegungen und schilderte die baulichen Denk- .
wiirdigkeiten der St. Ursenstadt. Weiter wurden noch Ansprachen in
allen vier Landessprachen gehalten. Die von einer Langendorfer Trach-
tenmeitschigruppe vorgetragenen Solothurnerlieder und das Spiel eines
Akkordeonisten brachten schone Abwechslung in den offiziellen Abend
der Jubiliumstagung und leiteten iiber zu einem recht frohen, kamerad-
schaftlichen Zusammensein.

Bei dichtem Nebel fuhren wir am andern Tag auf die sonnige Terrasse
des WeiBensteins. Ein herrliches Bild tat sich oben auf; alle freuten sich
an dem prachtvollen Nebelmeer, das sich vor uns ausdehnte. Nach einem
kurzen Imbifl im Freien horten wir zwei, das Vermessungswesen des
Kantons Solothurn betrefiende Referate. Herr Kantonsgeometer R. Strii-
" by, der am Tage zuvor an Stelle des verstorbenen Kantonsgeometers
Hiinerwadel zum Vizeprisidenten der Konferenz gewihlt worden war,
sprach iiber die Vermessungen und.Giiterzusammenlegungen im Kanton
Solothurn. Seine sehr interessanten Ausfithrungen iiber die Geschichte
des Vermessungswesens in diesem Kanton und seine Entwicklung in der
neuesten Zeit im Zusammenhang mit den Giiterzusammenlegungen
fanden bei den Zuhérern lebhaften Beifall. Spezielle Beachtung fand der
neue Gebiihrentarif fiir Nachfiihrungsarbeiten, der im ganzen Kanton
einheitlich angewendet wird und eine gerechte Verteilung der Nach-
fiihrungskosten gewihrleistet.

Es ist zu wiinschen, dal3 das Referat des solothurnischen Kantons-
geometers, in der Schweiz. Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kultur-
technik gedruckt, allen Fachleuten zuginglich gemacht wird. Die sehr
gut gelungene Planausstellung fand allgemeines Interesse. _

Herr Dr. h. c. Zolly, Chefingenieur und Stellvertreter des Direktors
der Eidg. Landestopographie sprach iiber die geoditischen Grundlagen
des Kantons Solothurn. Eine Schrift mit gleichem Titel wurde vom Re-
ferenten bereits frither verfaf3it und durch die L. +T gedruckt herausge-
geben. Dr. Zolly schlof3 seine sehr interessanten Ausfithrungen mit dem
Appell an alle Vermessungsaufsichtsbeamten, den Fixpunkten unserer
Landesvermessung und ihrer dauernden Erhaltung iiberall ganz be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. _

Am Nachmittag fuhr man zuriick nach Solothurn und jeder Kon-
ferenzteilnehmer verlie die prachtvolle Ambassadorenstadt, um sich
wieder an den Arbeitsplatz in seinem Kanton zu begeben. Jedem wird
jedoch diese 25. Konferenz eine gute und bleibende Erinnerung sein.

Von den bereits im Ruhestand sich befindenden Beamten nahmen an
der Konferenz teil, Herr alt Kantonsgeometer O. Braschler, Chur, und
Herr alt Sektionschef der L+ T, J. Ganz. Entschuldigt hatten sich die
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Herren alt Kantonsgeometer 'W. Leemann, Ziirich, A. Kreis, St. Gallen,
E. Keller, Basel-Stadt, O. GoBweiler, Aarau, J. Andrey, Fribourg und
R. Guibert, Neuchatel, sowie der inzwischen verstorbene O. Possert,
Frauenfeld.

Zum Schlusse sei noch den Behérden von Kanton und Stadt Solo-
thurn, sowie der Bevolkerung fiir den Empfang und die gute Aufnahme
der herzlichste Dank ausgesprochen. Spezieller Dank gebiihrt auch Herrn
Kantonsgeometer R. Striiby und seinen Mitarbeitern, die fiir die tadel-
lose Organisation und das gute Gelingen der Tagung groBe Arbeit ge-
leistet haben. - H. Braschler.

Bestimmung des mittleren Gefiilles
anhand eines Kurvenplanes

In der letzten Versammlung des Bernischen Geometervereins wurde
das Problem der Bestimmung der mittleren Gelindeneigung aufgeworfep,
welche bei der Taxation von Grundbuchvermessungen eine gewisse Rolle
spielt. ‘

Herr Leemann hat schon im Juli 1943 in dieser Zeitschrift gezeigt,
wie man auf schematische Weise die mittlere Neigung eines Gebietes be-
stimmen kann. Das Verfahren scheint aber ziemlich zeitraubend zu sein,
so daB es kaum sehr oft zur Anwendung gelangen wird.

Im Folgenden sei eine Methode angegeben, die theoretisch ein-
wandfrei ist, die aber auch fiir Uberschlagsrechnungen ziemlich rasch
zum Ziele fithrt. Als Grundlage ist ein Kurvenplan notwendig, wofir
in den meisten Fillen der Siegfried-Atlas geniigen wird.

~ Fir die mittlere Neigung gelte die Definition wie sie Herr Leemann
ungefihr gegeben hat:

Das mittlere Gefille eines Gebietes ist gleich dem allgemeinen arith-
metischen Mittel der Gefille in den Zonen, wobei die Flacheninhalte der
Zonen als Gewichte dienen.

2 (4F N)

N = F

N, = mittlere Neigung des Gebietes

F Fliche (in der Projektion) des Gebietes
N = Neigung in einer Zone

AF = Flache der Zone |

Das mittlere Gefille kann nun bestimmt werden durch eine einfache
Langenmessung der Hohenkurven, wobei diese Gesamtlinge dividiert
durch die entsprechende Fléche direkt proportional wird dem mittleren
%o-Gefille.
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Hinschied von General Perrier.

‘Am 16. Februar 1946 ist in Paris nach kurzer Krankheit General
Georges Perrier, Membre de 1’ Institut de F rance, im Alter von 72 Jahren
gestorben. Er hat sich, wie sein Vater, im Service géographique de
I’Armée francaise auf dem Gebiete der Trlangulatlon betatigt, davon
lange Zeit in Nordafrika und in Siidamerika. Er ging dann zum Truppen-
dienst zuriick; den ersten Weltkrieg machte er aktiv mit. Nachher hat er
ein Infanterlereglment in Metz kommandiert. Spiter wurde er Inspektor
der Verbindungstruppen, besonders des Radiodienstes bei der franzé-
sischen Armee. Infolge Erreichung der Altersgrenze trat er vor dem
zweiten Weltkrieg in den Ruhestand, so da er daran keinen aktiven
Anteil mehr genommen hat. An der Ecole polytechnique in Paris wirkte
General Perrier als Professor fiir Geodisie. Als im Jahre 1920 die Neu-
organisation der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiete der
Geodasie an die Hand genommen wurde, ernannte die Sektion (spiter
Assoziation) fiir Geodisie Perrier zu ihrem Generalsekretir; in dieser
Eigenschaft hat er noch im Dezember 1945 an der Sitzung des Exekutiv-
komitees der Internationalen Union fiir Geodisie und Geophysik aktiv
mitgewirkt. Als Generalsekretar redigierte er das ,,Bulletin géodésique‘
und die Berichte zu den Generalversammlungen der Internationalen As-
soziation fiir Geodasie. Daneben hat er viele geodéitische Arbeiten ver-
©Offentlicht, unter anderm auch den noch nicht abgeschlossenen Bericht
iiber die franzésischen geodidtischen Arbeiten in Siidamerika. Von 1930
bis 1934 war er Prisident der internationalen Gesellschaft fir Photo-
grammetrie. Unter seiner Leitung fand der internationale Kongref} fir
Photogrammetrie im Jahre 1934 in Paris statt. Die internationale As-
soziation fir Geodiasie verliert ihren hervorragenden Generalsekretir in
einem Moment, wo seine weltweiten Beziehungen fiir die Wiederingang-
setzung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Geo-
dasie von ganz besonderm Werte gewesen wiren.

Alle, die diesem grundgiitigen, energischen Menschen nahergetreten
sind, werden ihn schwer vermissen und sie verbinden ihre Trauer mit
der der franzosischen Nation, die in General Perrier einen ihrer hervor-
ragendsten Sohne verloren hat. F. Baeschlin.

80éme gnniversaire de la Société vaudoise des géomélres officiels.

-Le rapport concernant cette manifestation paraitra dans la revue
technique du mois d’avril. le vice-président: E. Bernard.

Berichtigung

zu dem Aufsatz: Die 25. Konferenz der eidgendssischen und Icanianalen
Vermessungsaufsichtsbeamten, Seite 32, letztes Bild, muBl es heiflen
a. Kantonsgeometer O. Braschler, statt a. Kantonsrat.



	Die 25. Konferenz der eidgenössischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten
	Anhang

